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Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
 
 
Herrn Abgeordneten Sebastian Walter (GRÜNE) 

über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
Antwort 

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/24 326 
vom 30. Juli 2020 
über Diskriminierendes und rassistisches Polizeihandeln, „Racial Profiling“ und 
Schutz vor Diskriminierung 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
1. Welche Kenntnis hat der Senat darüber, ob bei der Berliner Polizei die Praxis des „Racial Profiling“ 

Anwendung findet? Wenn ja: In welchen Kontexten (zum Beispiel an sogenannten 
„Kriminalitätsbelasteten Orten“)? 

 

Zu 1.: 
Für die Polizei Berlin ist die Hautfarbe oder die Herkunft eines Menschen kein Anlass 
für Kontrollen oder anderweitige polizeiliche Maßnahmen. Trotz der in den Antworten 
zu den weiteren Fragen dargestellten strukturellen Maßnahmen zur Verhinderung 
individuellen Fehlverhaltens von Polizeikräften können Einzelfälle nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Sofern diese bekannt werden, erfolgt eine konsequente 
Aufarbeitung. 
 
2. Wie viele Beschwerden über rassistisches und/oder diskriminierendes Polizeihandeln (zum 

Beispiel „Racial Profiling“) wurden der Berliner Polizei zwischen dem 01.01.2016 und dem 
15.07.2020 bekannt gemacht (sei es durch persönliche Beschwerden, durch Anzeigen, durch 
interne Erkenntnisse, durch Hinweise in sozialen Medien, durch öffentliche Berichterstattung oder 
durch Hinweise von Dritten wie z.B. Antidiskriminierungsberatungsstellen, usw.)? Bitte um 
detaillierte Aufschlüsselung nach jährlicher Anzahl, nach Datum des Vorfalls, Art der 
Diskriminierung und Vorfallsbeschreibung. Gibt es bestimmte inhaltliche oder örtliche 
Zusammenhänge (z.B. KBOs), wo es besonders häufig zu rassistischen und/oder 
diskriminierenden Vorfällen kommt? Falls keine entsprechenden Daten vorliegen: Wieso werden 
die Zahlen nicht erfasst und wie möchten der Senat und die Berliner Polizei rassistisches und/oder 
diskriminierendes Polizeihandeln (u.a. „Racial Profiling“) wirkungsvoll bekämpfen, wenn 
entsprechende Fälle nicht dokumentiert werden? 

 

Zu 2.: 
Aufgrund der Aufbewahrungsfrist von einem Jahr nach Abschluss der Beschwer-
debearbeitung ist eine valide Aussage zu Ort, Zeit, Inhalt etc. der Beschwerden nicht 
möglich. Da eine Beschwerde mehrere Anlässe haben kann, sind 
Mehrfachnennungen möglich. Ergibt der Inhalt einer Beschwerde den Verdacht des 
Vorliegens einer Straftat, wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und von der 
zuständigen Fachdienststelle bearbeitet. Diese Fälle finden keinen Eingang in die 
Beschwerdestatistik. Im Sinne der Anfrage liegen bei dem Zentralen 
Beschwerdemanagement der Polizei Berlin folgende Zahlen vor:  
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Jahr Beschwerdegrund 

 Diskriminierung aus 
rassistischen/fremdenfeindlichen 
Gründen 

Diskriminierung von Lesben, 
Schwulen, Bi- Trans- oder 
Intersexuellen (LSBTI) 

2016 nicht erfasst nicht erfasst 

2017 22 3 

2018 21 8 

2019 14 2 

1.  Quartal 
2020 

4  0  

Quelle: Interne Datenerhebung (Beschwerdestatistik) vom 4. August 2020; Erfassung 
fremdenfeindlich / LSBTI erst seit 1. Januar 2017 
 
3. Wie ist die Berliner Polizei mit den eingegangenen Beschwerden umgegangen? Welche Abteilung 

und/oder welche Mitarbeiter*innen sind bei der Berliner Polizei in entsprechenden Fällen als 
Ansprechpersonen für Betroffene sowie für die Untersuchung und Aufarbeitung zuständig? Gibt es 
dabei interne Richtlinien zum Umgang mit Diskriminierungsvorfällen? Bestehen Kooperationen mit 
der Landesantidiskriminierungsstelle oder mit Berliner Antidiskriminierungsberatungsstellen?  

 

Zu 3.: 
Die Beschwerdebearbeitung erfolgt gemäß der Geschäftsanweisung IR Nr. 01/2015 
über die Bearbeitung von Beschwerden durch das Zentrale 
Beschwerdemanagement, respektive durch die dezentralen Beschwerdestellen der 
Dienstbereiche. Beschwerden mit Bezug zu LSBTI, Antisemitismus oder Rassismus 
werden ergänzend durch die zentralen Ansprechpersonen für interkulturelle 
Aufgaben und LSBTI sowie den Antisemitismusbeauftragten der Polizei Berlin 
geprüft. 
 
Innerhalb der Polizei Berlin besteht durch die Beratungsstelle Konfliktmanagement 
(BeKom) das Angebot der Aufarbeitung für betroffene Dienstkräfte. Um eine fachge-
rechte Bearbeitung zu gewährleisten und den Betroffenen eine zuverlässige und 
unabhängige Bearbeitung zuzusichern, werden die Fälle gemeinsam von einem 
BeKom-Mitglied und einem Mitglied des Netzwerks KliK (Konstruktive Lösungswege 
in Konflikten) bearbeitet. Diesem Netzwerk gehören, neben der Polizei Berlin, alle 
Konfliktvermittlerinnen und -vermittler der Berliner Bezirksämter, der Stiftung Deut-
sche Oper, der Justiz, der Feuerwehr und der Polizei Brandenburg an. Die Koordi-
nation des Netzwerks obliegt der BeKom. In dem angefragten Zeitraum lagen der 
BeKom keine Fälle im Sinne der Anfrage vor. 
 
Darüber hinaus steht die Polizei Berlin mit der Landesstelle für Gleichbehandlung - 
gegen Diskriminierung (LADS) der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz 
und Antidiskriminierung im Austausch. Betroffene Personen werden ggf. in Fällen 
des Racial Profiling im Rahmen des Beratungsangebotes nach 
Merkmalsdimensionen (Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft / 
rassistische Diskriminierung) an die LADS vermittelt. 
 
Bei der Beschwerdebearbeitung finden die allgemeinen Richtlinien zum Landes-
Antidiskriminierungsgesetz (LADG) Anwendung. 
 
4. In wie vielen Fällen war nach Ansicht der Berliner Polizei die Beschwerde berechtigt?  

Welche arbeits-, dienst- oder disziplinarrechtlichen Konsequenzen wurden aus etwaigem 
polizeilichen Fehlverhalten gezogen? 
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Zu 4.: 
Die statistischen Beschwerdedaten werden nicht fallbezogen gespeichert. 
Entsprechend erfolgt auch keine fallbezogene Speicherung arbeits-, dienst- oder 
disziplinarrechtlicher Konsequenzen von Beschwerdeverfahren. Nur für den 
Gesamtbestand lassen sich Aussagen zum Ausgang des Beschwerdeverfahrens 
abbilden. Eine Auflistung nach Beschwerdeanlässen in Verbindung mit dem 
jeweiligen Ergebnis ist nicht möglich. Das Ergebnis eines Beschwerdeverfahrens 
wird mit „berechtigt/unberechtigt/nicht klärbar“ abgebildet (siehe auch jährlich 
veröffentlichte Beschwerdestatistik unter 
https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/beschwerden/ ). 
 
5. Inwiefern würde sich nach Ansicht des Senats das polizeiinterne Beschwerdeverfahren durch die 

Einrichtung der Stelle der*des Polizeibeauftragen verändern? 

 
Zu 5.: 
Die parlamentarischen Beratungen über den Gesetzentwurf zur Einführung des oder 
der Bürgerbeauftragten des Landes Berlin und des oder der Beauftragten für die 
Polizei Berlin sind noch nicht abgeschlossen, so dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
insoweit keine validen Aussagen getroffen werden können. 
 
6. Wie viele Beschwerden über rassistisches und/oder diskriminierendes Polizeihandeln (zum 

Beispiel „Racial Profiling“) wurden gegenüber in Berlin ansässigen unabhängigen 
Antidiskriminierungsberatungsstellen zwischen dem 01.01.2016 und dem 15.07.2020 gemeldet 
(bitte tabellarisch auflisten und dabei nach Art und Jahr unterscheiden)? Wie erklärt sich der Senat 
etwaige Abweichungen zu den von der Berliner Polizei dokumentierten Vorfällen? 

 

Zu 6.: 
Gegenüber dem Senat besteht keine Berichtspflicht unabhängiger 
Antidiskriminierungsstellen zu dort gemeldeten Beschwerden über Polizeihandeln. 
 
7. Welche gesetzlichen und strukturellen Maßnahmen ergreift der Senat, um rassistisches 

Polizeihandeln im Allgemeinen und die polizeiliche Praxis des „Racial Profiling“ im Konkreten 
nachhaltig zu unterbinden? Gibt es verpflichtende Aus- und Fortbildungsangebote in den 
Bereichen Diversity und Diskriminierungskritik für Berliner Polizeischüler*innen bzw. 
Polizeibeamt*innen (im Besonderen für Polizist*innen in Leitungsfunktionen)? Falls ja, mit welchem 
Inhalt, durch wen und in welchem Umfang? 

 

Zu 7.: 
Als gesetzgeberische Maßnahme zur Verhinderung rassistischen Polizeihandelns – 
insbesondere von Racial Profiling –, die der Senat initiiert hat, ist in erster Linie das 
jüngst in Kraft getretene Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz zu nennen.  
 
Das Thema „Racial Profiling“ wird in der Polizei Berlin sensibilisierend in folgenden 
Themenfeldern in der Aus- und Fortbildung vermittelt: 
 
Ausbildung des mittleren Polizeivollzugsdienstes 
 
In der Ausbildung nehmen sämtliche Nachwuchskräfte an acht Modulen im 
Themenfeld Opferschutz und Prävention im Fach Kriminalistik verpflichtend teil: 
 
• Viktimologie, 
• Täter-Opfer-Ausgleich, 
• Hilfsorganisationen, 
• Adhäsionsverfahren, 
• Polizeiliche Prävention, 

https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/beschwerden/
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• Trauma-Opferentschädigungsgesetz, 
• Häusliche Gewalt, 
• Stalking. 
 
Die Module sind in den Unterricht integriert. Der Zeitansatz je Modul beträgt ca. 90 
Minuten. Die Themen Diversity und Diskriminierung einschließlich „Racial Profiling“ 
werden in den Modulen ausführlich besprochen. Der Unterricht erfolgt durch 
qualifizierte Lehrkräfte der Polizeiakademie (PA). 
 
Im Unterrichtsfach Politische Bildung finden sich Anknüpfungspunkte zum Thema 
„Racial Profiling“ an verschiedenen Stellen des Lehrplans. 
 
Im 1. Semester findet ein 2-tägiges Diversity – Seminar zur Sensibilisierung für das 
Thema statt bzw. die Inhalte werden, ab dem Einstellungsjahrgang Herbst 2019, im 
Ethikunterricht thematisiert. Im 4. Semester wird das Wertesystem des 
Grundgesetzes aus gesellschaftlicher und rechtlicher Perspektive behandelt. Hier 
werden neben der Pflicht zur Gleichbehandlung auch berufsethische Aspekte 
thematisiert wie das Rechtsstaatsprinzip im Wertekontext des Grundgesetzes und 
die Bedeutung für das polizeiliche Handeln. Im 5. Semester ist das Leitthema „Berlin 
- Stadt der Vielfalt“ verankert, indem die Diversität in der Gesellschaft unter 
Berücksichtigung aktueller Diskriminierungsphänomene besprochen wird. Ebenfalls 
im 5. Semester findet der 3-tägige Lehrgang „Interkulturelle Kompetenz im 
Polizeidienst“ statt. Auch hier erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Thematik 
„Racial Profiling“. Die Seminare werden gemeinsam mit externen Referentinnen und 
Referenten durchgeführt und sind verpflichtend. 
 
Studium des gehobenen Polizeivollzugsdienstes an der Hochschule für 
Wirtschaft und Recht (HWR) 
 
Die Thematik des „Racial Profiling“ ist im Studium ein vielfach und facettenreich 
vertretenes Thema in verschiedenen Modulen: 
 
Modul 1 Einführung in Studium und Beruf,  
5. Lehrveranstaltung (LV): Grundlagen der Soziologie, Sozialstruktur, soziale 
Ungleichheit und sozialer Wandel, Migration, Integration und ethnische Minderheiten. 
6. LV: Grundlagen der Polizei- und Kriminalpsychologie, Soziale Wahrnehmung 
einschließlich der Entstehung von Vorurteilen. 
 
Modul 5 Strafverfahrensrecht  
1. LV: Strafverfahrensrecht; Verfahrensgrundsätze (z. B. Unschuldsvermutung; 
Fahndung) 
 
Modul 7 Grund- und Menschenrechte  
Gelehrt werden für die Polizeiarbeit besonders relevante Grund- und 
Menschenrechte des Grundgesetzes im europäischen und internationalen Kontext, 
u. a. Religions- und Weltanschauungsfreiheit und Gleichheitsgebote und 
Diskriminierungsverbote.  
 
Modul 8 Kriminologische Grundlagen für den Polizeiberuf  
2. LV: Phänomenologische Grundlagen für das Berufsfeld Polizeivollzugsdienst. 
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Modul 9 Kriminalistik II  
6. LV: Kriminalistische Bearbeitung von Delikten der Alltagskriminalität. 
 
Modul 10 Polizei- und Ordnungsrecht 
3. LV: Bearbeitung komplexer polizeilicher Fragestellungen anhand von Fällen (hier 
wird insbesondere auch aktuelle Rechtsprechung zu den pol. Standardmaßnahmen 
besprochen). 
 
Modul 11 Die Polizei in Staat und Gesellschaft 
3. LV: Globalisierung, Risiken und Herausforderungen für die innere Sicherheit, 
Interkulturalität, Umgang der Polizei mit ethnischen Minderheiten, Polizei und 
Sozialarbeit in der multikulturellen Stadt. 
 
Im Rahmen des Wahlpflichtbereiches im 4. und 6. Fachsemester werden regelmäßig 
Vertiefungsmodule mit Bezügen zum Themenfeld „Ethnische Minderheiten“ 
angeboten. Ein Vertiefungsgebiet aus dem Wintersemester 2016/2017 lautete z. B. 
„Sinti und Roma in Deutschland - Zur Geschichte und Kultur einer gesellschaftlichen 
Minderheit“.  
Ein weiteres Vertiefungsmodul beschäftigt sich mit „Interkulturelle 
Herausforderungen im Polizeialltag“. Ziel ist es, Hintergrundwissen zur Situation von 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern in sozialen Brennpunkten zu erarbeiten. Zugleich soll 
die Bedeutung interkultureller Kompetenzen in der alltäglichen Polizeiarbeit an 
konkreten Beispielen herausgestellt werden. 
 
Ausbildung der Tarifbeschäftigten im Ermittlungsdienst 
 
Ein 2-tägiges Modul „Diversity für Tarifbeschäftigte im Ermittlungsdienst“ ist 
Bestandteil des Qualifizierungslehrgangs für diese Zielgruppe. 
 
Fortbildung 
 
In der Fortbildung im Bereich Kriminalistik/Strafrecht werden im Themenfeld 
Opferschutz/Prävention mehrere Seminare durch Lehrkräfte der PA und teilweise 
unter Einsatz von externen Referentinnen und Referenten für alle Polizeidienstkräfte 
angeboten. Auch hier werden die Themen Diversity, Diskriminierung und „Racial 
Profiling“ behandelt. 
Im Rahmen der Fortbildung im Fach Politische Bildung werden praxisnahe Seminare, 
Begegnungsveranstaltungen sowie Projekttage in Zusammenarbeit mit der 
Beauftragten des Berliner Senats für Integration und Migration, der Landesstelle für 
Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung (LADS) und in Kooperation mit 
Migrantenorganisationen durchgeführt.  
Unter dem Titel „Diversity – Vielfalt aktiv gestalten“ werden im Rahmen der 
Fortbildung für Führungskräfte Inhouse-Seminare des Diversity Büros der Polizei 
Berlin angeboten. Dort wird in der Auseinandersetzung mit den eigenen 
Wahrnehmungen, Werten und Verhaltensweisen ein verbessertes Bewusstsein für 
Diskriminierungsmechanismen geschaffen sowie Hintergründe über die Entstehung 
und Wirkung von Vorurteilen vermittelt. In einem Aufbau-Seminar hierzu werden 
beispielsweise die Zunahme des Anteils von Menschen aus nichtdeutschen 
Herkunftsländern, die Veränderung der traditionellen Geschlechterrollen, die 
Akzeptanz individueller Lebensstile - Individualität statt Konformität thematisiert. 
Im Jahre 2017 wurde von dem Mobilen Beratungsteam Berlin für 
Demokratieentwicklung sowie von Mitarbeitenden der Stiftung Sozialpädagogisches 
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Institut Berlin „Walter May“ (SPI) das stadtweite Projekt „Polizei und Vielfalt“ 
abgeschlossen. Es fand in Kooperation mit dem Diversity Büro der Polizei Berlin 
statt. Es zielte darauf ab, das professionelle Handeln im alltäglichen Umgang mit 
gesellschaftlicher und kultureller Vielfalt und Verschiedenheit zu stärken.  
Das 2-tägige verpflichtende Modul Diversity Management ist Bestandteil der 
Führungskräftefortbildung. Darüber hinaus werden auch die Lehrkräfte der PA im 
Rahmen ihrer Vorbereitung mit einem inhaltlich angepassten 2-tägigen Modul 
Diversity Management in der Basisqualifizierung für Lehrkräfte fortgebildet.  
 
Die Seminare werden von Trainerinnen und Trainern der Polizeiakademie 
durchgeführt. In allen Seminaren werden den Teilnehmenden die Aspekte des 
Diversity Managements nahegebracht. Die Inhalte werden entsprechend der 
Zielgruppe leicht variiert. 
 
8. Wie bewertet der Senat die seitens zivilgesellschaftlichen Akteur*innen vielfach geäußerte Kritik, 

dass im Besonderen an sogenannten „kriminalitätsbelasteten Orten“ „Racial Profiling“ vorkomme? 
 

Zu 8.: 
Die Einstufung eines kriminalitätsbelasteten Ortes und die damit einhergehenden 
Eingriffsbefugnisse für die gefahrenabwehrende Identitätsfeststellung von Personen 
haben in der Regel eine deutlich erhöhte Kontrollintensität zur Gefahrenabwehr und 
Verhinderung von Straftaten zur Folge. Damit einhergehend könnte auch ein 
allgemein erhöhtes Beschwerdeaufkommen sein. Valide Erkenntnisse liegen dem 
Senat dazu nicht vor. 
 
9. Wie viele Vorfälle wurden der Berliner Polizei zwischen dem 01.01.2016 und dem 15.07.2020 

bekannt gemacht (sei es durch persönliche Beschwerden, durch Anzeigen, durch interne 
Erkenntnisse, durch Hinweise in sozialen Medien, durch öffentliche Berichterstattung oder durch 
Hinweise von Dritten wie z.B. Antidiskriminierungsberatungsstellen, usw.) in denen 
Polizeimitarbeiter*innen Benachteiligungen und/oder Diskriminierungen aufgrund eines in § 1 AGG 
aufgelisteten Merkmals durch Kolleg*innen erfuhren? Bitte um detaillierte Aufschlüsselung nach 
Datum des Vorfalls, Art der Diskriminierung und Vorfallsbeschreibung. 

 

Zu 9.: 
Bei dem für die Polizei Berlin als zuständige Stelle gemäß § 13 AGG tätigen Zentra-
len Beschwerdemanagement liegen folgende Zahlen vor: 
 

Jahr Fälle 

2016 1 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 
Quelle: Polizei Berlin, interne Datenerhebung (Beschwerdestatistik) vom 4. August 2020 

 
Für die Sachakten gilt eine Aufbewahrungsfrist von einem Jahr nach Abschluss der 
Beschwerdebearbeitung. Danach sind die Akten zu vernichten. Eine detaillierte 
Aufschlüsselung zu dem Fall aus 2016 ist daher nicht möglich. 
 
10. Wie ist die Berliner Polizei mit den eingegangenen Beschwerden umgegangen? Welche 

Abteilung und/oder welche Mitarbeiter*innen sind bei der Berliner Polizei in entsprechenden 
Fällen als Ansprechpersonen für Betroffene sowie für die Untersuchung und Aufarbeitung 
zuständig? Gibt es dabei interne Richtlinien zum Umgang mit Diskriminierungsvorfällen? 
Bestehen Kooperationen mit der Landesantidiskriminierungsstelle oder mit Berliner 
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Antidiskriminierungsberatungsstellen? Wo ist die Beschwerdestelle nach AGG § 13 angesiedelt 
und wie ist diese personell ausgestattet? 

 
Zu 10.: 
Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach der Geschäftsanweisung IR Nr. 01/2015 
über die Bearbeitung von Beschwerden (Anlage). In der Polizei Berlin gibt es ein 
Zentrales Beschwerdemanagement, welches direkt der Behördenleitung unterstellt 
ist. Zu den Aufgaben des Zentralen Beschwerdemanagements gehört unter anderem 
die Koordination und Auswertung von Beschwerden über Benachteiligungen nach 
dem AGG (zuständige Stelle nach § 13 AGG). Im Zentralen 
Beschwerdemanagement werden zwei Mitarbeitende (Vollzug und Tarif) beschäftigt. 
Die Polizei Berlin steht mit der Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen 
Diskriminierung (LADS) der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und 
Antidiskriminierung im Austausch. 
 
Weiteres ist der Antwort zur Frage 3. zu entnehmen. 
 
11. In wie vielen Fällen war nach Ansicht der Berliner Polizei die Beschwerde berechtigt? Welche 

arbeits-, dienst- oder disziplinarrechtlichen Konsequenzen wurden aus etwaigem polizeilichen 
Fehlverhalten gezogen? 

 

Zu 11.: 
Siehe Antwort zur Frage 4. 
 
12. Inwiefern würde sich nach Ansicht des Senats das polizeiinterne Beschwerdeverfahren durch 

die Einrichtung der Stelle der*des Polizeibeauftragen verändern? 
 

Zu 12.: 
Siehe Antwort zur Frage 5. 
 
 
 
Berlin, den 14. August 2020 
 
In Vertretung 
 
 
 
Sabine Smentek 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
 




















































